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Die Frage ist vielmehr, ob dir das was bringt. Auch wenn du deine Elternzeit noch ausdehnst, ist
es in der Regel so, dass du danach an deine Stammschule zurückkommst, außer es besteht
dann definitv kein Bedarf mehr für dich dort. Dann könntest du auch an eine der umliegenden
Schulen versetzt werden. Nach Ablauf von 12 Monaten erlischt nur der eigene Anspruch zur
Rückkehr an die Stammschule, nicht aber die Möglichkeit des Landes, dich dennoch dort wieder
einzusetzen. Wahrscheinlich ist es sinnvoller, schon einmal Versetzungsmöglichkeiten
abzuklopfen.
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